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Vorwort 

Der Anspruch eines Gläubigers gegen seinen Schuldner wird grundsätz-
lich ohne Rücksicht auf Rechtsbeziehungen des Schuldners zu dritten Per-
sonen betrachtet. Es gibt jedoch Konstellationen, bei denen sich die An-
sprüche unterschiedlicher Gläubiger wechselseitig beeinflussen, obwohl sie 
eigentlich ohne innere Verknüpfung nebeneinander stehen. Die vorliegende 
Arbeit untersucht diese Fälle der Anspruchskollision. Sie versucht, ausge-
hend von anerkannten Wertungen des Zwangsvollstreckungsrechts, Lö-
sungswege zur Klärung des Kollisionsproblems aufzuzeigen. 

Die Arbeit wurde im Wintersemester 2001/2002 von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation angenommen. 
Spätere Veröffentlichungen  sowie Gesetzesänderungen, insbesondere durch 
das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2002 (BGBl. I, 
3138), sind bis Juli 2002 berücksichtigt. 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor  Dr. Hanns Prütting, der diese 
Arbeit betreut und wohlwollend gefördert  hat. Herrn Professor  Dr. Ingo 
Mittenzwei danke ich für wertvolle Hinweise. 

Düsseldorf,  im Juli 2002 Rainer  Oppermann 
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§ 1 Einleitung 

I. Ausgangspunkt 

Der unberechtigte Besitzer einer Sache muss diese gemäß § 985 BGB an 
den Eigentümer herausgeben. Daneben kann er aufgrund eines schuldrecht-
lichen Anspruchs, z.B. aus § 546 Abs. 1 BGB, zur Besitzübertragung an 
einen Dritten verpflichtet sein. Für den Besitzer stellt sich bei einer derarti-
gen Anspruchskollision die Frage, an welchen der beiden Gläubiger er die 
Sache herausgeben soll, ohne Schadensersatzansprüchen ausgesetzt zu sein. 

Die Konstellation führt  zu einer „Fülle von innerlich zusammenhängen-
den Rechtsfragen".*' 1 Mi t Recht weist Gursky 2 insoweit auf „Komplika-
tionen" hin, die „bisher für die verschiedensten Einzelkonstellationen sehr 
unübersichtlich und sehr kontrovers diskutiert werden".3 

De Boor  hat sich mit der Kollision der Vindikation mit schuldrechtlichen 
Besitzübertragungsansprüchen vor mehr als siebzig Jahren beschäftigt und 
die bereits damals bestehende Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der 
Problemlösung festgestellt.4 Dazu bemerkte er:5 „Wenn ein so einfacher 
Fall so hoffnungslos  kontrovers ist, so muß wohl die Frage nicht richtig 
gestellt, die eigentliche Schwierigkeit nicht voll erkannt sein". 

War das Kollisionsproblem also bereits vor über siebzig Jahren Gegen-
stand einer kontroversen Diskussion, so stünde zu erwarten, dass es heute 
ausgetragen und höchstrichterlich geklärt ist. Doch das Gegenteil ist der Fall. 

* In dieser Arbeit werden die Regeln der Rechtschreibreform  zugrunde gelegt. 
Dagegen werden wörtliche Zitate sowie Literaturtitel in der Rechtschreibung belas-
sen, in der diese erschienen sind. - Die Frage, ob in wissenschaftlichen Arbeiten 
wörtliche Zitate sowie die Titel im Literaturverzeichnis an die neue Rechtschrei-
bung anzupassen sind, ist in den Regeln über die Rechtschreibreform  nicht geklärt. 
Die Vorgehensweise in dieser Arbeit folgt drei unabhängig voneinander gegebenen, 
übereinstimmenden Empfehlungen der Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. 
(Spiegelgasse 11, 65183 Wiesbaden), der Dudenredaktion (Dudenstr. 6, 68167 
Mannheim) und des Sprachberatungsdienstes der Universität Halle (Germanistisches 
Institut, Luisenstr. 2, 06108 Halle). 

1 Müller-Laube,  AcP 183 (1983), 215, 216. 
2 Staudinger-Gursky,  § 985, Rdnr. 147. 
3 Vgl. auch MünchKomm/BGB-Medicus,  § 985, Rdnr. 30a („eigenartige Prob-

leme"). 
4 De Boor , Kollision, S. 89 ff. 
5 A.a.O., S. 90. 
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In der Zwischenzeit sind zwei Entscheidungen des BGH ergangen, die 
sich zu widersprechen scheinen: Das eine Mal6 hat der BGH einen Vorrang 
der Vindikation vor dem schuldrechtlichen Rücktrittsanspruch bejaht. Das 
andere Mal7 hat das Gericht, ohne die soeben genannte, frühere  Entschei-
dung zu erwähnen, die Gleichrangigkeit der Vindikation mit dem schuld-
rechtlichen Rückgabeanspruch des Verpfänders  aus § 1223 Abs. 1 BGB an-
genommen. 

Im Schrifttum beschränkt sich die Einigkeit darauf,  dass die beiden Ur-
teile des BGH als widersprüchlich angesehen werden. Jedenfalls eines der 
beiden in den Entscheidungen angenommenen Rangverhältnisse könne, so 
die bislang einhellige Meinung, nicht zutreffen.  Im Übrigen werden in der 
Literatur sehr unterschiedliche Lösungsansätze vertreten. 

Infolge der als widersprüchlich empfundenen höchstrichterlichen Recht-
sprechung wäre eine Fülle von Literatur zu der angesprochenen Frage zu 
erwarten. Indes ist der Umfang der Literatur der letzten Jahrzehnte zu der 
Kollisionsproblematik bescheiden. Insbesondere fehlt es an ausführlicheren 
Darstellungen.8 

Dies mag damit zusammenhängen, dass die Zuordnung der Kollisionsprob-
lematik zu einem bestimmten Rechtsgebiet im Rahmen von Kommentaren 
und Lehrbüchern nicht möglich ist, da eine Vielzahl von Rechtsgebieten 
betroffen  ist. Gemeinhin wird die Anspruchskollision als eine Frage des 
Allgemeinen Teils des BGB angesehen.9 Zugleich spielen aber auch die 
Gebiete des Allgemeinen sowie des Besonderen Schuldrechts und des Sa-
chenrechts eine wesentliche Rolle, geht es doch um die Kollision eines im 
Sachenrecht geregelten Anspruchs, der Vindikation, mit den verschiedenen 
schuldrechtlichen Besitzübertragungsansprüchen, die unter anderem aus 
dem Rückgewährschuldverhältnis nach § 346 BGB, aufgrund der vertrag-
lichen Schuldverhältnisse der Miete, Pacht, Leihe, Verwahrung sowie des 
Werkvertrages und schließlich aufgrund von Delikts- und Bereicherungs-
recht bestehen können. Des Weiteren ist auch das Prozessrecht für die Lö-

6 BGHZ 5, 337 ff.;  siehe dazu unten, § 6 II. 
7 BGHZ 73, 317 ff.;  siehe dazu unten, § 6 III. 
8 Als einzige etwas ausführlichere  Darstellung ist die wertvolle Untersuchung 

von Müller-Laube  (AcP 183 (1983), 215 ff.)  zu nennen. Doch erfasst diese Untersu-
chung nur einen Teil des Problems, da sie sich nur mit der Kollision der Vindika-
tion mit bestimmten schuldrechtlichen Besitzübertragungsansprüchen, nämlich den 
obligatorischen Rückgabeansprüchen beschäftigt. Zudem ist die Untersuchung durch 
gewisse Eigenwilligkeiten und Problemverkürzungen gekennzeichnet. Zu der Auf-
fassung von Müller-Laube  wird im Einzelnen unten, § 12 I I 2-5, Stellung zu neh-
men sein. 

9 So Mot. I, S. 275 ff.  = Mugdan  I, S. 505 f.; ferner  von Tuhr,  AT II/2, § 94 
(S. 571 ff.). 
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sung der Kollisionsproblematik von erheblicher Bedeutung. Denn zum ei-
nen wird von einer verbreiteten Meinung10 § 76 ZPO, der im Rahmen des 
Erkenntnisverfahrens  die so genannte Urheberbenennung regelt, zur Prob-
lemlösung herangezogen. Zum anderen spielen zwangsvollstreckungsrecht-
liche Erwägungen, insbesondere solche zur Drittwiderspruchsklage, im Rah-
men des eigenen Lösungsvorschlags eine zentrale Rolle. Weil sich die Kol-
lisionsproblematik nicht einem bestimmten Paragraphen zuordnen lässt, ist 
auch in Großkommentaren statt einer ausführlicheren,  in sich geschlossenen 
Darstellung der Rechtsprobleme11 eine zersplitterte, nicht zusammenhän-
gende Erörterung bei zahlreichen unterschiedlichen Paragraphen zu finden. 

Vor allem aber dürfte für den Mangel an Schrifttum verantwortlich sein, 
dass es offenbar  ausgesprochen schwierig ist, Argumente für das jeweils 
befürwortete  Rangverhältnis zu finden. Auffallend  viele Untersuchungen 
zur Anspruchskollision12 stellen zwar das Problem der Anspruchskollision 
präzise dar, beschränken sich dann aber darauf,  das für zutreffend  gehaltene 
Rangverhältnis zu nennen, ohne es zu begründen. Der Mangel an Begrün-
dungsansätzen ist erkennbar ein Grund dafür,  dass es bislang an einer ver-
tieften Darstellung der Kollision der Vindikation mit schuldrechtlichen Be-
sitzübertragungsansprüchen fehlt. 

So ergab sich für die vorliegende Arbeit eine reizvolle Aufgabe, nämlich 
die erstmalige umfassende Erörterung komplexer rechtlicher Probleme, die 
bereits vor Jahrzehnten diskutiert wurden, die aber - trotz ihrer praktischen 
Relevanz - bislang nicht geklärt sind. 

I I . Abgrenzung zu anderen Anspruchskollisionen 

Es lassen sich drei Arten von Anspruchskollisionen unterscheiden, und 
zwar erstens die Kollision von zwei schuldrechtlichen Ansprüchen, zwei-
tens die Kollision von zwei dinglichen Ansprüchen und drittens die Kolli-
sion zwischen einem schuldrechtlichen und einem dinglichen Anspruch. 

Die Kollision von zwei schuldrechtlichen Ansprüchen bereitet wenig 
Schwierigkeiten. Hat etwa ein Schuldner eine Speziessache zweimal ver-
kauft, so stehen die Gläubiger ungeordnet nebeneinander. Es gilt der Prä-
ventionsgrundsatz, wonach unabhängig vom Alter der Forderung derjenige 
Befriedigung erlangt, dessen Anspruch der Schuldner erfüllt  oder der die 
Leistung als Erster erzwingt.13 Abweichungen vom Präventionsgrundsatz 

10 Siehe dazu unten, § 8. 
11 Noch am ausführlichsten ist die Darstellung bei Staudinger-Gursky,  § 985, 

Rdnr. 147; § 989, Rdnr. 18 f. 
1 2 Etwa Soergel-Mühl,  § 985, Rdnr. 25; von Tuhr,  AT II/2, § 94 IV (S. 579); 

Raape, JW 1925, 472 f.; Josef,  LZ 1925, 1304 ff. 

2 Oppermann 


